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gen . Is sollen Pilzausstellungen , Be —

stimmungskurse und Ausflüge in mög —

lichst weitem Umfkange organisiert Wex -

den . Dure Errichtung Und Bekanntgabe
von zuverlässigen Auskunftsstellen Soll

die wissenschaftliche und P Aktische

Pilzberatung erleichtert werden .

städtische 1 staatliche Behörden sich

der letzteren noch nicht oder in noch

nicht ausreichendem Mahe angenommen

haben , soll von Seite der Gesellschaft
auf sie eingewirkt werden . Kuch die

Aufklärungsarbeit für die Schule 8011

nach Möglichkeit gefördert Werden .
S

Lin besonderes Augenmerk WIird
Gesellschaft der Lelirtse haftlichen

Bedeutung der Pilze widmen . Das Stu —

dium der Giftpilze und Pilzgifte soll in

Gemeinschaft mit medizinischen Sac -

Verständigen betrieben werden . A. uch den

Züchtungsmethoden der Pilze wird die

Gesellschaft ihr Interesse zuwenden .

die

Voraussetzung zur Urreichung dieser

organisatorischen Maßnahmen ist neben

der Tagespresse ein Publikationsorgan ,

das möglichst weite Verbreitung hat⸗ AIs

Solches kommt nur die „Jeitschrift kür

Pilzkunde “ in Betracht . DDaneben wird

es sich als nötig erweisen , in besonderen

Fällen die Tagespresse in Anspruch zu

nehmen . ) Um der „ Leitschrift für Pilz -

kunde “ die gröhtmöglichste Verbreitung

Soweit
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zu sichern , hat der Verlag den Abon —

nementspreis 80 niedrig wie nur irgend

angängig angesetzt . Der Vorstand der

Gese 1180Haft benützt auch diese Gelegen -
heit , alle Pilzfreunde zum Bezug der

Zeitschrift einzuladen , dà es ihm nur

unter der Voraussetzung weitestgehe 1
der Unterstützung in dieser Rient tung
möglich ist , die angedeutéeten und A1I8
andern Ziele , auf die hier nicht näher

eipgegangen werden kann , zu erreichen .
Nicht weniger notwendig ist es , daßz

die kinanzielle Leistungsfähigkeit der

Gesellschaft auf eine Höhe gebracht Wird ,
Erreichung ihrer Pläne sicher

Um auch den wirtschaftlich
schwach gestellten den Beitritt zu er -

möglichen , sind die Mindestbeiträge sehr

12 Mark für Einzel .
niedrig gehalten . ( 4

mitglieder „ 2 Mark für Angehörige ört ,

licher Vereine , die der Gesellschaft an⸗

gegliedert Sind , 2U zuhlen an den Schat⸗

Weister der Gesellschaft Herrn PFritz

Quilling , F ankfurt a . M. , Postscheck
37 0 50 117). Der Vorstand gibt sich

jedoch der hin , daßb jeder , der

dazu in der Lage ist , diesen B6l
frei .

willig nach K Kben erhöhen wird . Mit —

gliederlist en , die zugleich als Guittung
Ai ( is eingezahlten Beiträge gelten ,
werden in den laufenden Nummern des
„ Jeitschrift für Pilzkunde “ veröffent —

licht werden .

die die

Stellt .
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Name und Sitz des Vereins .

Der Verein führt den Namen „ Deutsche
Gesellschaft für Pilzkunde “ , Sitz in

Würzburg , und ist in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Würzburg einzutragen .
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JWeck . “

Zweck des Vereins ist die Förderung
und Verbreitung der Pilzkunde . Die Ge —

sellschaft soll einen anregenden Mittel -

punkt bilden für wissenschaftliche Be -

strebungen , für Erfahrungs - und For —

schungsaustausch auf dem theorotischen

und Pralktischen Gebiet der Pilzkunde .

93 .
Mittel .

Dieser Zweck soll erreicht werden

a ) durch regelmähbige Zusammenkünfte

der Vereinsangehörigen ( Congresse ,
Vorsa mmlungen) ,

b) durch Herausgabe einer Zeitschrift ,
die den Titel führt : „LJoeitschrift kür
Pilzkunde “ ,

c) durch Anregung und Förderung von

Untersuchungen auf dem gesamten
Gebiet der Pilzkunde ,
durch Heèrausgabe eines groben Pilz -

Werkes ,
durch weitere Einrichtungen , wie

Ausstellungen , Kurse , Büchereien , Mu —

Sseen ete .

8 4 .

Mitgliedschaft .
Als ordentliches Mitglied werden Ein —

zelpersonen aufgenommen .



Die Anmeldung als Mitglied der Ge —

Sellschaft geschicht mündlich odersschrikt

lich beim jeweiligen Schriftführer oder

Schatzmeéeister . Uber die Kufnahme ent —

cheidet der Vorstand . Zum UEhrenmit —

9lied kunn erwählt werden , wer

Sich um die Pilzkunde oder um

die „ Deutsche Gesellschaft lüir PilZ -

kunde “ besondere Verdienste erworben

Hat Die Mitgliéedschakt erlischt durch

Tod , KXustritt oder Kusschliehung . Der

Kustritt ist mindestens ein Vierteljahr
vor blauf des Vereinsjahres ( 30 . Juni )
schriftlich beim Schriftführer anzuzeigen .
Irfolgt die Austrittserklärung später , 80

iSt 155 Beitrag kür das 1kolgende Vereins —

jahr zu entrichten .
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Rechte und b ' flichten der Mit -

glieden

a ) Jedes Mitglied ist berechtigt , An —

träge zu stellen . Das aktive und passive
Wahlrecht steht allen ordentlichen Mit —

gliedern zu . àAn allen wissenschafktlichen
und vereinsgeschäftlichen Versammlungs —
vorhandlungen nehmen sämtliche Vereins

angehörige in gleicher Weise teil .

b ) Jedes Mitglied hat einen Jahres —

beitrag zu zahlen , der kür zwei Vereins —

jahre in der Hauptversammlung , in auher —
ordentlichen Fällen vom Gesamtvorstand

testgesetzt wird . Mitglicder von Ver —
einen , die der „ Deutschen Gesellschakt ,
kür Pilzkunde “ angegliedert sind , zahlen
einen geringeren Betrag .

6.

Geschältsführung .
Die „ Deutsche Gesellschaft für Pilz -

kunde “ wird durch den Vorstand gericht -
lich und auhergerichtlich Vertreten . Vor —

stand im Sinne des § 26 B . G. B. ist der

I . Vorsitzende , bei seiner Verhinderung
der Schriftführer . Die Gesamtvorstand -

Schaft setzt sich zusummen aus demersten

und zweiten Vorsitzenden , dem Schrift —

führer , Sebatzmeister und zwei Beisitzern .
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Durch Abstimmung der anwesenden Mit —

glieder wird in der Iauptversammlung
die Vorstandschaft durch absolute Stim —

menmehrheit auf zwei Jahre gewählt .

§S 7.

Satzungsänderungen —
Anderung der Satzungen kann in der

Rogel nur auf Hauptversammlungen mit
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden er —

kolgen , wenn sie von mindestens 5 Mit —

gliedern beantragt wird . Diese Anträüge
miissen , begründet , mindestens 3 Monate

vor der Hauptversammlung eingereéiclit ,
und spätestens 4 Wochen vorher in der

Vereinuszeitung veröklfentlicht werdeu .

§ 8.

Hauptversammlung .
Die Hauptversammlung kindet mög —

lichst alle zwei Jahre statt , tunlichst 4555
wochselnd in einer Stadt im Süden und
Norden Deutschlands . Jede Hauptver —
sammlung bestimmt Zeit und Ort der
nüächsten Versammlung . Die Berukung
erkolgt durch die Vereinszeitschrikt min
destens 4 Wochen vor dem Permin . Die
Beschlüsse der Versammlungen wWerden
durch Protokoll beurkundet , das vom
Vorsitzenden und mindestens einem Pro —
tokollführer zu unterzeichnen ist .

8 . 9 .

xuflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins Polt ,
Wenn die Zahl dex Mitglieder auk se hrikt⸗
lichem Abstimmungswege oder in einer

Ilauptversammlung mit Zweidrittelstim —
menmehrheit sich dafkür entscheidet . Die

Bestimmung über die Verwendung des
verbleibenden Vermögens trikkt auk dem
gleichen Wege die Mitgliederschaft mit
Zweidrittelmehrheit der Stimmen . Das

Vermögen muß einem den Vereinsbestre —

bungen verwandten Zwecke zugeführt
werden .

Würzburg , 13 . Juli 1922
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